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§ 1 Anwendungsbereich

(1) Die WG erhebt nach Maßgabe dieser üebührenordnung nachstehende Gebühren:

a) Anschlussgebühr

b) Ergänzungsgebühr

c) BereitsteIungsgebühr
d) Wasserzähtermiete
e) Wasserbezugsgebühr

{2) Die einzetnen Gebührensätze sind in einer Tarifliste zlrsammengefasst, welche
als Anhang Bestandteil dieser Gebührenordnung ist.

(3) Gebührenpflichtig sind die Eigentürner der anzuschtießenden bzw.
angeschtossenen Liegenschaften.
Bei mehreren Eigentürnern besteht die Gebührenpfticht zur ungeteitten Hand.

( ) Für Abrechnungen mit Nichtmitgliedern findet diese Gebührenordnung
sinngemäß Anwendung, sofern keine gegenteitige Vereinbarung durch das
zuständige Organ beschlossen worden sind.

§ 2 Anschlussgebühr

{1) Für die Einbeziehung von Liegenschaften und (rechtlich setbständigen) Anlagen
in das genossenschaftliche Unternehmen haben deren Eigentümer eine

a) Anschtussgebühr ats Beitrag zu den bisherigen Aufwendungen zu leisten.

b) Weiters werden von der Genossenschaft die durch den Anschtuss
verursachten besonderen Kosten an den Eigentümer des anzuschtießenden
Objektes verrechnet.

c) Der Begriff ,,Anschtuss" wird ausschließtich im engeren Sinne des Maßstabes
für die Aufteilung der Kosten verwendet und hat nichts mit Art und Anzaht
der technischen Netzanschtüsse oder Anschtussleitungen zu tun.

{2) Die Anschlussgebühr ist für jedes baulich eigenständige Objekt auf einer
Liegenschaft, wetches unmittetbar oder rnittelbar an die Wasserversorgungs-
antage der Wassergenossenschaft angeschtossen ist oder angeschtossen werden
sott, zu entrichten.

Wird für ein weiteres Objekt ein eigener Anschluss an die WVA hergestetlt, so

ist die Anschtussgebühr für leden Anschtuss gesondert zu entrichten.

{3) Die Anschtussgebühr errechnet sich aus dem Jahreswasserbezugskontingent
muttiptiziert mit dern Anschrtussgebührensatz gernäß Tariftiste.

Die Anschtussgebühr wird für bebaute Grundstücke nach der Höhe des zu
erwartenden jährtichen Wasserverbrauches in m3 entsprechend den
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anzu neh menden Bedarfseinheiten ermittelt, wobei ein G rr-rndkontingent
einem Jahreswasserbezug von 300 mr entspricht.

Für einen darüber hinausreichenden Bedarf werden Steigerungskontingente von
jeweits begonnenen 50 mr verrechnet"

Jedenfatts ist eine Grundanschlussgebühr von einem Grundkontingent zu
entrichten.

Bei mehr al,s zwei Wohneinheiten (Haushalte) wird die Grundanschtussgebühr
und zusätztich ab der dritten und für jede weitere Wohnejnheit ein
Steigerungskontingent von mind. 1ü0 mr verrechnet.

Bei gewerblichen und tandwirtschaftlichen Betrieben bzw. Saisonbetrieben
oder soferne die Vorschreibung einer Anschtussgebühr in dem aufgestetlten
Gebührenschtüssel nicht enthalten ist, beispielsweise bei Sportstätten, Freizeit-
und Tourismuseinrichtungen etc., kann die WG eine andere Anschlussgebühr in
Rechnung stetlen, die im Einzetfall bei Bedarf durch das zuständige Organ der
WG festzusetzen ist.
Die Grundanschtussgebühr darf dabei jedoch nicht unterschritten werden.

Für unbebaute Grundstücke wird die Grundanschlussgebühr in Rechnung
gesteItt.

§ 3 Ergänzungsgebühr

(1) Bei Überschreitung des erworbenen Kontingents wird ein entsprechendes
Steigerungskontingent in R.echnung gestetIt.
Hat das WG -Mitgtied eine begründete Erktärung für die Überschreitung seines
erworbenen Kontingentes (2.8. Rohrbruch) werden zur Einstufung die drei davor
liegenden Jahre herangezogen.

§ 4 AnschIusskosten

Die Kosten für die Herstellung der Anschtussteitung, ab der Versorgungsteitung bis
zur Grundstücksgrenze, werden von der WG getragen.

Sämttiche weitere Kosten für die Herstettung der Anschtussleitung sind vom
Eigentümer des anzuschtießenden Objekts zu tragen.

§ 5 Baukostenbeitrag

Sind für einen Neuanschtuss darüber hinaus wesentliche Vorleistungen durch die
WG zu erbringen, ist die WG herechtigt zusätzlich zur Anschlussgebühr einen
Baukostenbeitrag einzuheben. Dieser Beitrag wird unter Zugrundelegung der
anfattenden Aufwendungen durch die WG festgelegt"

(6)
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§ 6 Wasserbezugsgebühren

(1) Die Eigentümer der an die genossensshaftseigene Anlage angeschtossenen
Grundstücke haben eine Bereitstettungsgebühr und eine Wasserbezugsgebühr
zu entrichten.

(2) Die Bereitstetlungsgebühr gemäß Tarifliste ist unabhängig von einer
tatsächtichen Abnahme zu entrichten"

{3) Wenn durch einen Anschluss mehrere Wohnungen {Haushatte) versorgt werden,
ist ab der dritten Wohnung und für jede weitere Wohneinheit eine zusätztiche
Bereitsteltungsgebühr von 20 % der Berejtstettungsgebühr laut Tariftiste zu
entrichten. Von Gewerbebetrieben bzw. gewerblichen Betriebsstätten, soweit
die Gewerbe nicht innerhatb einer Wohnung ausgeübt werden, kann im
Bedarfsfatt eine entsprechend höhere Bereitsteltungsgebühr eingehoben
werden. Diese ist durch das zuständige Organ der WG festzusetzen.

(4) Der Wasserverbnauch wird mittels geeichter Wasserzähter festgestettt. Die
Wasserbezugsgebühr für das aus der Wasserversorgungsanlage bezogene Wasser
errechnet sich aus dem Wasserverbrauchmuttiptiziert mit dem
Wasserbezugsgebührensatz gemäß Tarift'iste, wobei auf ganze Kubikmeter
aufgerundet wird.

(5) Für die Beistettung des Wasserzähters ist eine jährtiche Zähtermiete gemäß
Tariftiste zu entrichten.

{6) Für den besonderen Fatt, dass kein Wasserzähter verwendet werden kann bzw.
ein solcher nicht oder noch nicht eingebaut wurde, wird für die Zeit des
angemeldeten Wasserbezuges die Pauschatgebühr gernäß Tariftiste verrechnet.
Die Pauschatgebühr wird sowoht für den Monat in dem die Anmeldung erfotgt
als auch für den Monat, in dem die Abmetdung des Wasserbezuges der WG.
bekannt gegeben wird, votl berechnet.

(7) Bei offenkundiger Unrichtigkeit der Verbrauchsangabe des Wasserzähters oder
bei dessen Ausfall wird die verbrauchte Wassermenge von der WG geschätzt.
Bei der Schätzung des Wasserverbrauches ist insbesondere auf den
Wasserverbrauch des vorangegangenen Kal.enderjahres und auf etwaige
geänderte Verhältnisse im Wasserverbrauch Rücksicht zu nehmen.

§ 7 Zahlungsbedingungen

{X } Die Verpftichtung zur Entrichtung der Anschtussgebühr gemäß § 2 entsteht mit
dem Aufnahmebeschtuss in die WG.

{2} Die Gebührenschutd für die Bereitstettungsgebühr gemäß § 6 entsteht mit dem
Aufnahmebeschtuss in die WG.

{3) Die Gebührenschutd für den Wasserbezug entsteht mit dem ersten Tag der
tatsächtich mögtichen Nutzung.
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(4) Die Gebührenschufd für die Ergänzungsgebühr nach § 3 entsteht mit dern Tag

des Eintritts der Anderung der Bemessunqsgrundtage.

(5) Die Gebührenschutd für Baukostenbeiträge bzw. Sondervereinbarungen entsteht
mit dem Tag der Beschlussfassung durch das zuständige Organ fotgenden Tag.

(6) Gebührenpflichtig ist der tigentümer der anzuschtießenden Liegenschaft. Bei
mehreren Eigentümern besteht die Gebührenpflicht zr-rr ungeteilten Hand.

(7) Ergibt sich aufgrund einer Neuberechnung nach dieser Gebührenordnung eine
geringere als die bereits auf Grund der vorangegangenen Rechtsgrundlage
entrichteten Anschtussgebühr, erwächst dem Mitgtied kein Rechtsanspruch auf
Rückerstattung des Differenzbetrages. Bei Anderung der Art der
Bemessungsgrundtage ist der Bestand auf die neuen Gegebenheiten sinngemäß
umzutegen.

Die Fättiqkeit der Gebühren tritt binnen 14 Tagen nach Vorschreibung ein.

Wird bei Vorschreibungen von Gebühren das Zahtungsziel überschritten, so

kommen ab Fättigkeitstag Verzugszinsen in Höhe von 4 % zur Verrechnung.
Zusätztich werden Mahnkosten gemäß Tariftiste in Rechnung gestettt.

Die Abrechnung der laufenden Gebühren erfolgt jährtich.

Rückständige Gebühren und Beiträge werden nach den Vorgaben des
Verwattungsvotlstrecku n gsgesetzes ei n gefordert.

§ 8 Umsatzsteuer

Die Wassergenossenschaft ist umsatzsteuerpftichtig. Den in dieser
Gebührenordnung festgesetzten Gebühren ist die gesetztich vorgeschriebene
Umsatzsteuer hinzuzurechnen.

§ 9 Übergangs- und Schlussbestimrnungen

(1) Diese Gebührenordnung tritt am 01" ..fänner 7076 in Kraft.

(2) Anwendungsfäiie, für wetche in dieser Gebührenordnung keine R.egelung
getroffen wurde, sind durch Beschluss des zuständigen Organs bzw. durch
qeltende anwendbare Rechtsvorschriften zu substituieren.

(3) Die atte Gebührenordnung sowie atle 'in dieser Richtung ergangenen Beschlüsse
R.egetungen der WG. treten mit diesem Zeitpunkt außer Kraft"

(10)

(11)

0bmann Ausschussmitgtied
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Anhang I Tarifliste

Gebührensätze gültig ab 01" Jänner 2026

Bezug Bezeichnung Netto
MwS

t Brutto Bemerkung

GO

§2 Grundanschtussgebühr 3"845,45 10 4.73ü,-- €

entspricht 300 m3

Beschtuss
Ausschusssitzung
vom 15" 17.2475

GO
§6

{1 )-(3)
Bereitstettu n gsgebü hr 47,18 10 51,90 € w.o.

GO

§6
{4}

Wasserbezugsgebührsatz / m3 1,93 10 7,1?- € w.o.

GO

§6
(s)

Zähtermiete

10 € vf. o.
3mj 73,64 26,A0

7m3 29,52 37,47

20 ml 41,24
45,36

GO

§6
t6)

Pauschatgebühr 58,82 10 64,70 € w.o.

GO
§7
{9}

Mahngebühr 12,73 10 14,40 € w.o.

Par:schatgebühr für Bauwasser
pro Jahr (EFH - max. 2 Jahre)

1 39,55 10 1 53, 50 € w.o.

w.o.

Nutzung Wasserzähter ohne
Beitritt zur Wassergenossen -

schaft {Zweck: Berechnung für
Kanalqebühr)

Maniputationsgebühr 47,18 10 51,90 € w.o.

Zählermiete 73,64 10 26,00 € w.o.
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